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technologien, um die Bedingungen für die Wiederbelebung
des Dialogs zwischen den Kulturen und Zivilisationen zu
schaffen;

15. ersucht den Generalsekretär, im Lichte dieser Reso-
lution einen Bericht über Menschenrechte und kulturelle
Vielfalt zu erstellen, der die Auffassungen der Mitgliedstaa-
ten, der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen
und der nichtstaatlichen Organisationen sowie die in dieser
Resolution enthaltenen Erwägungen im Hinblick auf die An-
erkennung und die Bedeutung der kulturellen Vielfalt zwi-
schen allen Völkern und Nationen der Welt berücksichtigt,
und der Generalversammlung den Bericht auf ihrer vierund-
sechzigsten Tagung vorzulegen; 

16. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, die in dieser Resolution an-
gesprochenen Fragen auch künftig bei seinen Tätigkeiten zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte umfassend
zu berücksichtigen; 

17. beschließt, diese Frage auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung unter dem Unterpunkt „Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten“ weiter zu behandeln. 

RESOLUTION 62/156

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)335.

62/156. Schutz von Migranten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen über
den Schutz von Migranten, zuletzt Resolution 61/165 vom
19. Dezember 2006, sowie unter Hinweis auf die Resolution
2005/47 der Menschenrechtskommission vom 19. April
2005336,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte337, in der verkündet wird, dass alle Menschen frei
und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne Un-
terschied, insbesondere nach Rasse, Hautfarbe oder nationa-

ler Herkunft, Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und
Freiheiten haben, 

sowie bekräftigend, dass jeder das Recht hat, sich inner-
halb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort
frei zu wählen und jedes Land, einschließlich seines eigenen,
zu verlassen und in sein Land zurückzukehren,

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte338 und den Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte338, das
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe339,
das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau340, das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes341, das Internationale Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminierung342, das Wiener
Übereinkommen über konsularische Beziehungen343 und die
Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wan-
derarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen344,

sowie unter Hinweis auf die in den Ergebnissen aller gro-
ßen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen
enthaltenen Bestimmungen betreffend Migranten,

unterstreichend, wie wichtig der Menschenrechtsrat ist,
wenn es darum geht, die Achtung des Schutzes der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten aller, einschließlich der Mi-
granten, zu fördern, 

Kenntnis nehmend von dem vom Interamerikanischen Ge-
richtshof für Menschenrechte abgegebenen Gutachten
OC-16/99 vom 1. Oktober 1999 betreffend das Recht auf In-
formation über konsularische Hilfe im Rahmen der Garantien
für ein ordnungsgemäßes Verfahren sowie von seinem Gut-
achten OC-18/03 vom 17. September 2003 betreffend die ju-
ristische Lage und die Rechte illegaler Migranten, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Urteil des Internationa-
len Gerichtshofs in dem Fall Avena and Other Mexican Na-
tionals (Avena und andere mexikanische Staatsangehörige)

335 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Argenti-
nien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Be-
lize, Benin, Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Demo-
kratische Republik Kongo, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gambia, Gha-
na, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indonesien, Kap Verde, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Libanon, Mali, Marokko, Maure-
tanien, Mexiko, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Paraguay, Peru,
Philippinen, Senegal, Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan,
Tadschikistan, Türkei und Uruguay.
336 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
337 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.

338 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
339 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991
Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307.
340 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS
1999 1579.
341 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS
1998 2055.
342 Ebd., Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972; AS
1995 1164.
343 Ebd., Vol. 596, Nr. 8638. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1585; LGBl. 1968 Nr. 19/1; öBGBl. Nr. 318/1969;
AS 1968 887.
344 Ebd., Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachige Fassung: Resolution
45/158, Anlage.
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vom 31. März 2004345 und auf die darin bekräftigten Ver-
pflichtungen der Staaten hinweisend,

unter Hinweis auf den Dialog auf hoher Ebene über inter-
nationale Migration und Entwicklung, der am 14. und
15. September 2006 in New York abgehalten wurde, um die
vielgestaltigen Aspekte der internationalen Migration und
Entwicklung zu erörtern, und in dem der Zusammenhang
zwischen der internationalen Migration, der Entwicklung und
den Menschenrechten anerkannt wurde, und Kenntnis neh-
mend von der ersten Tagung des Globalen Forums über Mi-
gration und Entwicklung, die von der Regierung Belgiens
vom 9. bis 11. Juli 2007 organisiert und ausgerichtet wurde,

unter Betonung der globalen Natur des Migrationsphäno-
mens, der Bedeutung der diesbezüglichen Zusammenarbeit
und des Dialogs, je nach Bedarf auf internationaler, regiona-
ler und bilateraler Ebene, und der Notwendigkeit, die Men-
schenrechte von Migranten zu schützen, insbesondere ange-
sichts der Zunahme der Migrationsströme in der globalisier-
ten Wirtschaft und im Kontext neuer Sicherheitsprobleme,

eingedenk dessen, dass die Politiken und Initiativen zur
Frage der Migration, einschließlich derjenigen, die sich auf
eine geordnete Steuerung der Migration richten, ganzheitli-
che Ansätze fördern sollen, bei denen die Ursachen und Fol-
gen des Phänomens sowie die uneingeschränkte Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten von Migranten Berück-
sichtigung finden,

feststellend, dass zahlreiche Migrantinnen in der infor-
mellen Wirtschaft und in Tätigkeiten beschäftigt sind, die im
Vergleich zu den von Männern ausgeübten Tätigkeiten gerin-
gere Qualifikationen erfordern, wodurch diese Frauen einem
höheren Missbrauchs- und Ausbeutungsrisiko ausgesetzt
sind,

besorgt über die hohe und weiter zunehmende Zahl von
Migranten, insbesondere Frauen und Kindern, die versuchen,
ohne die erforderlichen Reisedokumente internationale Gren-
zen zu überschreiten, und sich dadurch in eine prekäre Situa-
tion bringen, und die Verpflichtung der Staaten unterstrei-
chend, die Menschenrechte dieser Migranten zu achten, 

betonend, wie wichtig es ist, dass die Staaten in Zusam-
menarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen Kampagnen
durchführen, die über Möglichkeiten, Beschränkungen und
Rechte im Falle der Migration aufklären sollen, damit ein je-
der sachlich fundierte Entscheidungen treffen kann und nie-
mand gefährliche Mittel zur Überschreitung internationaler
Grenzen benutzt,

1. fordert die Staaten auf, die Menschenrechte und
Grundfreiheiten aller Migranten, ungeachtet ihres Migra-
tionsstatus, insbesondere diejenigen der Frauen und Kinder,
wirksam zu fördern und zu schützen und die Frage der inter-
nationalen Migration auf dem Weg der Zusammenarbeit und

des Dialogs auf internationaler, regionaler oder bilateraler
Ebene und mittels eines umfassenden und ausgewogenen An-
satzes anzugehen und dabei die Rolle und die Verantwortlich-
keiten der Herkunfts-, Transit- und Zielländer bei der Förde-
rung und dem Schutz der Menschenrechte aller Migranten an-
zuerkennen und Ansätze zu vermeiden, die die prekäre Situa-
tion von Migranten verschlimmern könnten;

2. fordert die Staaten außerdem auf, sicherzustellen,
dass ihre Rechtsvorschriften und Politiken, namentlich auf
dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung und der Bekämp-
fung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität
wie des Menschenhandels und der Schleusung von Migran-
ten, die Menschenrechte von Migranten in vollem Umfang
achten;

3. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des
Sonderberichterstatters des Menschenrechtsrats über die
Menschenrechte von Migranten346;

4. fordert die Staaten, die die Internationale Konven-
tion zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ih-
rer Familienangehörigen344 noch nicht unterzeichnet und rati-
fiziert haben beziehungsweise ihr noch nicht beigetreten sind,
auf, dies mit Vorrang zu erwägen, und ersucht den Generalse-
kretär, sich weiter darum zu bemühen, die Konvention be-
kannt zu machen und zu fördern;

5. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität347 und der dazugehörigen Protokolle,
nämlich des Zusatzprotokolls gegen die Schleusung von Mi-
granten auf dem Land-, See- und Luftweg348 und des Zusatz-
protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhan-
dels349, nachdrücklich auf, sie voll umzusetzen, und fordert
die Staaten, die diese Übereinkünfte noch nicht ratifiziert ha-
ben beziehungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind, auf,
dies mit Vorrang zu erwägen;

6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ausschusses
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen über seine fünfte und sechste Tagung350;

7. ersucht alle Staaten, internationalen Organisationen
und maßgeblichen Interessenträger, im Rahmen ihrer migra-
tionspolitischen Konzepte und Initiativen dem globalen Cha-
rakter des Migrationsphänomens Rechnung zu tragen und der
internationalen, regionalen und bilateralen Zusammenarbeit

345 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session,
Supplement No. 4 (A/59/4), Kap. V, Abschn. A.23; siehe auch Avena
and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America),
Judgment, I.C.J. Reports 2004, S. 12.

346 A/HRC/4/24 und Add.1-3; siehe auch A/62/218.
347 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, Nr. 39574. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 2008
Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861.
348 Ebd., Vol. 2241, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl. III
Nr. 11/2008; AS 2006 5899.
349 Ebd., Vol. 2237, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III
Nr. 220/2005; AS 2006 5917.
350 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 48 (A/62/48).
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auf diesem Gebiet entsprechende Aufmerksamkeit zu wid-
men, namentlich indem sie Dialoge über Migrationsfragen
führen, an denen die Herkunfts-, Ziel- und Transitländer so-
wie die Zivilgesellschaft, einschließlich der Migranten, betei-
ligt sind, mit dem Ziel, unter anderem die Ursachen und Fol-
gen der Migration und das Problem der illegalen oder irregu-
lären Migration umfassend anzugehen und dabei dem Schutz
der Menschenrechte von Migranten Vorrang einzuräumen;

8. bekundet ihre Besorgnis über die von einigen Staa-
ten erlassenen Gesetze und Maßnahmen, die die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten von Migranten einschränken
könnten, und bekräftigt, dass die Staaten bei der Ausübung
ihres souveränen Rechts, migrationspolitische und grenzsi-
chernde Maßnahmen zu erlassen und durchzuführen, gehal-
ten sind, ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, ein-
schließlich der internationalen Menschenrechtsnormen, nach-
zukommen, um die volle Achtung der Menschenrechte von
Migranten zu gewährleisten;

9. ersucht die Staaten, konkrete Maßnahmen zu be-
schließen, um die Verletzung der Menschenrechte von Mi-
granten während ihres Transits zu verhindern, namentlich in
Häfen, auf Flughäfen, an Grenzen und Migrationskontroll-
stellen, die in solchen Einrichtungen und in Grenzgebieten tä-
tigen Amtsträger darin zu schulen, Migranten mit Respekt
und im Einklang mit dem Gesetz zu behandeln, und jede Ver-
letzung der Menschenrechte von Migranten, wie etwa will-
kürliche Inhaftierung, Folter und Verletzungen des Rechts auf
Leben, einschließlich außergerichtlicher Hinrichtungen, wäh-
rend ihres Transits aus ihrem Herkunftsland in das Zielland
und umgekehrt, einschließlich ihres Transits über nationale
Grenzen hinweg, in Übereinstimmung mit den anwendbaren
Rechtsvorschriften strafrechtlich zu verfolgen; 

10. fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür zu sor-
gen, dass die Rückführungsmechanismen die Ermittlung und
den besonderen Schutz von Personen in prekären Situationen
ermöglichen, und im Einklang mit ihren internationalen Ver-
pflichtungen und Zusagen den Grundsatz des Wohles des
Kindes und der Familienzusammenführung zu berücksichti-
gen;

11. unterstreicht das Recht der Migranten auf Rückkehr
in das Land, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen;

12. erklärt erneut nachdrücklich, dass die Vertragsstaa-
ten verpflichtet sind, die uneingeschränkte Achtung und Ein-
haltung des Wiener Übereinkommens über konsularische
Beziehungen343 sicherzustellen, insbesondere im Hinblick auf
das Recht aller ausländischen Staatsangehörigen ungeachtet
ihres Einwandererstatus, die festgenommen, inhaftiert oder in
Untersuchungshaft genommen sind oder denen anderweitig
die Freiheit entzogen ist, mit einem Konsularbeamten des
Entsendestaates zu verkehren, und auf die Pflicht des Aufnah-
mestaates, den ausländischen Staatsangehörigen unverzüg-
lich von seinen Rechten nach dem Übereinkommen in Kennt-
nis zu setzen;

13. verurteilt nachdrücklich die gegen Migranten ge-
richteten Erscheinungsformen und Akte von Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-

menhängender Intoleranz sowie die häufig auf sie angewand-
ten Klischees, namentlich auf Grund der Religion oder der
Weltanschauung, und fordert die Staaten eindringlich auf, die
bestehenden Gesetze anzuwenden, wenn es zu fremdenfeind-
lichen oder intoleranten Handlungen, Vorkommnissen oder
Äußerungen gegen Migranten kommt, um der Straflosigkeit
für diejenigen, die fremdenfeindliche und rassistische Hand-
lungen begehen, ein Ende zu setzen;

14. ersucht alle Staaten, im Einklang mit ihren inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und den anwendbaren völker-
rechtlichen Übereinkünften, deren Vertragspartei sie sind, das
Arbeitsrecht wirksam durchzusetzen, indem sie namentlich
gegen arbeitsrechtliche Verstöße vorgehen, die die Arbeitsbe-
ziehungen und Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitneh-
mern betreffen, unter anderem ihre Entlohnung, die Gesund-
heits- und Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz und das
Recht auf Vereinigungsfreiheit;

15. legt allen Staaten nahe, im Einklang mit den gelten-
den Rechtsvorschriften etwaige Hindernisse zu beseitigen,
die den sicheren, uneingeschränkten und zügigen Transfer
von Geldüberweisungen von Migranten in ihr Herkunfts-
oder jedes andere Land verhindern, und gegebenenfalls Maß-
nahmen zur Lösung aller sonstigen Probleme zu erwägen, die
einen solchen Transfer möglicherweise behindern;

16. begrüßt die von einigen Ländern verabschiedeten
Einwanderungsprogramme, die Migranten die volle Integra-
tion in die Aufnahmeländer ermöglichen, die Familienzusam-
menführung erleichtern und ein harmonisches, tolerantes und
respektvolles Umfeld fördern, und legt den Staaten nahe, die
Möglichkeit der Annahme derartiger Programme in Erwä-
gung zu ziehen;

17. ersucht die Mitgliedstaaten, das System der Verein-
ten Nationen, die internationalen Organisationen, die Zivilge-
sellschaft und alle maßgeblichen Interessenträger, insbeson-
dere die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte und den Sonderberichterstatter über die Men-
schenrechte von Migranten, dafür Sorge zu tragen, dass der
Gesichtspunkt der Menschenrechte von Migranten in die
Schwerpunktbereiche der derzeit im System der Vereinten
Nationen geführten Diskussionen über internationale Migra-
tion und Entwicklung einbezogen wird, eingedenk der Erörte-
rungen im Rahmen des Dialogs auf hoher Ebene über interna-
tionale Migration und Entwicklung, der gemäß Resolution
58/208 der Generalversammlung vom 23. Dezember 2003 ab-
gehalten wurde;

18. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der bei den
Vereinten Nationen vorhandenen Mittel die nötigen Ressour-
cen bereitzustellen, damit der Ausschuss zum Schutz der
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehö-
rigen 2008 zwei gesonderte Tagungen abhalten kann, wobei
die erste Tagung von zweiwöchiger, die zweite Tagung von
einwöchiger Dauer sein soll, mit dem Ziel, den Anforderun-
gen gerecht zu werden, die sich aus der Arbeitsbelastung in-
folge der wachsenden Zahl der dem Ausschuss vorgelegten
Berichte der Vertragsstaaten ergeben, und bittet den Aus-
schuss, Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Wirk-
samkeit seiner Arbeitstagungen zu prüfen; 
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19. ersucht den Generalsekretär außerdem, auf ihrer
dreiundsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Re-
solution Bericht zu erstatten und in seinen Bericht eine Ana-
lyse der Mittel und Wege zur Förderung der Menschenrechte
von Migranten aufzunehmen, die auch Daten und Statistiken
über den Beitrag, den Migranten für ihr Aufnahmeland lei-
sten, umfasst, und dabei die Auffassungen des Sonderbericht-
erstatters über die Menschenrechte von Migranten zu berück-
sichtigen, und beschließt, die Frage unter dem Punkt „Förde-
rung und Schutz der Menschenrechte“ weiter zu prüfen.

RESOLUTION 62/157

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)351.

62/157. Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Dis-
kriminierung auf Grund der Religion oder der
Weltanschauung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 36/55 vom 25. Novem-
ber 1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung aller
Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der
Religion oder der Überzeugung verkündete, 

sowie unter Hinweis auf Artikel 18 des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte352, Artikel 18
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte353 und andere
einschlägige Menschenrechtsbestimmungen, 

die wichtige Rolle unterstreichend, die der Bildung bei
der Förderung der Toleranz zukommt, zu der auch die Akzep-
tanz und Achtung der Vielfalt durch die Öffentlichkeit gehört,
namentlich im Hinblick auf religiöse Ausdrucksformen, so-
wie unterstreichend, dass die Bildung, insbesondere die Er-
ziehung in den Schulen, einen maßgeblichen Beitrag zur För-

derung der Toleranz und zur Beseitigung von Diskriminie-
rung auf Grund der Religion oder der Weltanschauung leisten
sollte,

in Anbetracht dessen, dass die Religion oder die Weltan-
schauung für jeden, der sich dazu bekennt, einen grundlegen-
den Bestandteil seiner Lebensauffassung darstellt und dass
die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ohne jede Ein-
schränkung geachtet und garantiert werden sollte, 

besorgt über die Angriffe auf religiöse Orte, Stätten und
Heiligtümer, namentlich alle vorsätzlichen Zerstörungen von
Relikten und Denkmälern,

in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die der Menschen-
rechtsausschuss leistet, indem er Orientierungshilfen zur
Reichweite der Religions- und Weltanschauungsfreiheit be-
reitstellt, 

betonend, dass den Staaten, den Regionalorganisationen,
den nichtstaatlichen Organisationen, den religiösen Organisa-
tionen und den Medien bei der Förderung von Toleranz, Ach-
tung und Religions- und Weltanschauungsfreiheit eine wich-
tige Rolle zukommt,

anerkennend, wie wichtig der inter- und intrareligöse Dia-
log ist und welche Rolle den religiösen und anderen nicht-
staatlichen Organisationen bei der Förderung der Toleranz in
Religions- oder Weltanschauungsfragen zukommt, und in
dieser Hinsicht den Dialog auf hoher Ebene über interreligiö-
se und interkulturelle Verständigung und Zusammenarbeit im
Dienste des Friedens begrüßend, der von der Generalver-
sammlung am 4. und 5. Oktober 2007 abgehalten wurde,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die Be-
seitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung, zuletzt Re-
solution 61/161 vom 19. Dezember 2006, sowie die Resolu-
tion 5/1 des Menschenrechtsrats vom 18. Juni 2007354,

1. verurteilt alle Formen von Intoleranz und Diskrimi-
nierung auf Grund der Religion oder der Weltanschauung und
Verletzungen des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit;

2. betont, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit für alle Menschen gleichermaßen gilt,
ungeachtet ihrer Religion oder Weltanschauung, und dass sie
ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das
Gesetz haben;

3. betont, dass, wie der Menschenrechtsausschuss un-
terstrichen hat, Einschränkungen der Freiheit, sich zu einer
Religion oder Weltanschauung zu bekennen, nur zulässig
sind, wenn die Einschränkungen gesetzlich vorgesehen sind,
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit
oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und Grundfreiheiten
anderer erforderlich sind und in einer Weise angewandt wer-
den, die das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit nicht beeinträchtigt; 

351 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland,
Guatemala, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kap
Verde, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malta, Mauritius, Moldau, Monaco, Montene-
gro, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Ruanda, Rumänien, San Marino, São Tomé und Príncipe, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Timor-
Leste, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrika-
nische Republik und Zypern.
352 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
353 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ ar217a3.html.

354 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. IV, Abschn. A.




